
 

 

PRESSE-INFORMATION 
  donum vitae zur Neufassung § 219a: Werbeverbot beibehalten, Information verbessert  Bonn, 29.1.2019.  Der Bundesverband donum vitae e.V. begrüßt den Gesetzentwurf der Regierungskoalition zur Ergänzung des § 219a, der das Werbeverbot für Abtreibungen festschreibt.  „Der vorliegende Kompromissvorschlag verbessert die Information für Frauen und schafft Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte,“ so Rita Waschbüsch, Bundesvorsitzende von donum vitae. „Vor allem aber signalisiert das weiter bestehende Werbeverbot, dass das zentrale Rechtsgut, der Schutz des werdenden Lebens, nicht relativiert wird.“ 

  Bild    (Rita Waschbüsch) donum vitae-Bundesvorsitzende Rita Waschbüsch. (Bildnachweis: donum vitae)  Der neue Gesetzentwurf entspricht weitgehend den Vorschlägen, für die sich der Bundesverband donum vitae e.V., staatlich anerkannter Träger von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungen, schon in der Vorfelddiskussion stark gemacht hat. Es gilt weiterhin das Werbeverbot für Abtreibungen, ergänzt um einen „Ausnahmetatbestand“: Krankenhäuser und Arztpraxen, die nach der vorgeschriebenen Beratung in einer anerkannten Beratungsstelle eine straffreie 



 

 

Abtreibung durchführen, dürfen auf diese Tatsache hinweisen. Außerdem kann auf den ärztlichen Homepages auf neutrale, staatliche Seiten und Informationen der anerkannten Beratungsträger verlinkt werden, die weitere Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen, der rechtlichen Situation und den medizinischen Methoden vorhalten. Zur umfassenden Information betroffener Frauen führt die Bundesärztekammer eine aktuelle, bundeszentrale Liste der ÄrztInnen und Krankenhäuser, die auch im Internet verfügbar ist. Für diese Neuregelung wird das Schwangerschaftskonfliktgesetz SchKG um einen Absatz erweitert.  Diese Neufassung entspricht der von donum vitae vertretenen „doppelten Anwaltschaft für Mutter und Kind“ und stärkt das Informationsrecht der Frauen, ohne das Lebensrecht des Kindes zu verwässern.   Spenden für donum vitae:  Pax Bank eG Köln IBAN DE03 3706 0193 2100 2100 21 BIC GENODED1PAX  Weitere Informationen unter www.donumvitae.org  donum vitae Bundesverband e.V. Bundesgeschäftsstelle, Thomas-Mann-Straße 4, 53111 Bonn Fon 0228 386 73 43, eMail: info@donumvitae.org   
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